
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Obwohl die laufende Legislaturperiode in etwa elf Monaten endet, stehen im

Koalitionsvertrag vereinbarte bzw. von der Bundesregierung angekündigte und
auch dringend notwendige Reformen des Kindschafts- und Jugendhilferechts im-
mer noch aus. Erst in den letzten Wochen wurden Gesetzes- bzw. Referentenent-
würfe hierzu veröffentlicht und das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet. Vergeb-
lich wartet man allerdings immer noch darauf, dass Kinderrechte endlich im
Grundgesetz verankert werden. Die angesichts sich ändernder gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen erforderlichen Reformen des Abstammungsrechts, des (ma-
teriellen) Sorge- und Umgangsrechts und des Kindesunterhaltsrechts werden wohl
ebenfalls nicht in dieser Legislaturperiode verwirklicht werden. Ein von offizieller
Seite nicht veröffentlichter Referentenentwurf des BMJV für ein Gesetz zur Ände-
rung des Abstammungs-, Kindschafts- und Kindesunterhaltsrecht vom 19.8.2020,
der u.a. eine Regelung der Mitmutterschaft kraft Ehe oder Anerkennung, die Be-
gründung gemeinsamer elterlicher Sorge durch Anerkennung der Vaterschaft und
die Regelung des Kindesunterhalts bei Wechselmodellen vorsieht, gelangte man-
gels Konsenses der Regierungsparteien zumindest vorerst gar nicht in das Bundes-
kabinett. Ob der jüngst veröffentlichte Referentenentwurf des BMFSFJ eines Ge-
setzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen vom 5.10.2020 konsensfähig
ist und die Aussicht besteht, dass er noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet
wird, erscheint ebenfalls fraglich, da er auch weitreichende Änderungen des Pfle-
gekindschaftsrechts in §§ 1632 Abs. 4, 1696, 1687a BGB-E (Stichwort: Absiche-
rung von auf Dauer angelegten Pflegeverhältnissen) enthält, die traditionell zwi-
schen den gegenwärtigen Regierungsparteien umstritten sind. Die besten
Erfolgsaussichten dürfte noch der – nunmehr bereits über fünf Jahre vorbereitete –
Gesetzesentwurf zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom
25.9.2020 haben, welcher aber nach dem Willen der Bundesregierung erst im Jahr
2023 in Kraft treten soll. Sehr weitreichende Änderungen des Kindschaftsverfah-
rensrechts sieht der Referentenentwurf des BMJV für ein Gesetz zur Bekämpfung
sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 31.8.2020 vor, der u.a. eine Verschärfung
der Vorschriften über die Kindes- und Elternanhörung in Kindeswohlgefährdungs-
fällen in den beiden ersten Instanzen, das Verbot der Einzelrichterübertragung im
Beschwerdeverfahren und besondere Qualifikationsanforderungen für Verfahrens-
beistände und Familienrichter beinhaltet. In Konkurrenz hierzu steht ein aktueller
Gesetzesentwurf des Bundesrats für ein Gesetz zur Verbesserung des Kinderschut-
zes im Familienverfahrensrecht vom 18.9.2020 (BR-Drs. 360/20), welcher eben-
falls Änderungen für die Kindesanhörung und den Verfahrensbeistand, die Einfüh-
rung einer eigenen Anhörungsvorschrift für nicht verfahrensbeteiligte Dritte und
schließlich Ergänzungen in §§ 162, 163, 166 FamFG beinhaltet. Zu nennen ist
schließlich noch ein weiterer Gesetzesentwurf des Bundesrats für ein Gesetz zur
Änderung des EGGVG – Erleichterung der Datenübermittlung bei Kindeswohl-
gefährdung vom 21.8.2020 (BR-Drs. 476/20).
Fast allen diesen Entwürfen ist gemein, dass sie zu einem solch späten Zeitpunkt
auf dem Weg gebracht worden sind, dass nicht nur den Gesetzgebungsorganen,
sondern auch der Fachöffentlichkeit kaum Zeit verbleibt, diese zum Teil weitrei-
chenden Änderungen des materiellen und formellen Rechts kritisch zu hinterfragen
und zu diskutieren. Was das materielle Kindschaftsrecht anbelangt, so ist bereits
jetzt absehbar, dass sich die Praxis noch für längere Zeit mit der durch die Wech-
selmodellrechtsprechung des BGH bedingten und kaum mehr handhabbaren Ab-
grenzung zwischen Umgangs- und Sorgerecht wird beschäftigen müssen und auch
eine längst fällige Reform des Kindesunterhalts bei erweiterter oder paritätischer
Kindesbetreuung wohl weiter auf sich warten lassen wird.
Die Redaktion der ZKJ wird Sie, liebe Leser, hinsichtlich der zum Teil rasanten Ent-
wicklung der Gesetzgebung vor Ende der Legislaturperiode weiterhin auf dem
Laufenden halten.

Ihr

Dr. Werner Dürbeck
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